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Die Mangelrüge – nicht nur auf  
angegebene Stelle beschränkt

Fall: Der Auftragnehmer lieferte 
Fenster und baute diese ein. Nach 

kurzer Zeit traten im Dachgeschoss 
und im Erdgeschoss Risse im Lack und 
Farbablösungen auf. Diese Mängel 
rügte der Auftraggeber mit einer Frist-
setzung. 

Der Auftragnehmer lehnte eine Man-
gelbeseitigung ab, weil er glaubte für 
die Farblablösung und Risse nicht schuld 
zu sein. Der Auftraggeber klagte ei-
nen sog. Kostenvorschuss in Höhe von 
64.000,00 EUR ein.

Kostenvorschuss
Mit einem Kostenvorschuss verlangt der 
Auftraggeber die Summe an Geld, die 
für die Beseitigung der Mängel durch 
ein Fachunternehmen notwendig ist. 
Ob Mängel vorliegen und ob die gefor-
derte Summe berechtigt ist, prüft ein 
Gericht i. d. R. durch die Beauftragung 
eines Sachverständigen. Der Auftrag-
geber muss nach der Durchführung der 
Mangelbeseitigung über die Kosten der 
Mangelbeseitigung abrechnen. Waren 
die Kosten höher, hat der Auftraggeber 
das Recht auf eine Nachforderung. Wa-
ren die Kosten der Mangelbeseitigung 
niedriger, muss das überschüssige Geld 
zurückgezahlt werden. 

Schadenersatz
Einen Schadensersatz gibt es vor der 
Durchführung vor der Mangelbeseiti-
gung nicht mehr. Bei einem Schadener-

satz konnte der Aufraggeber über das 
Geld frei verfügen, er muss mit dem 
Geld keine Mängel beseitigen. Bei Schä-
den an einem PKW ist das anders. Der 
Geschädigte kann sich das Geld auch 
ohne Reparatur auszahlen.

An weiteren Fenstern treten 
die gleichen Mängel auf
Während des Gerichtsverfahrens traten 
Risse und Farbabplatzungen an weiteren 
Fenstern auf. Der Auftragnehmer war 

der Auffassung, dass 
kein Anspruch 
auf Kostenvor-
schuss besteht. 
Der Bundesge-

richtshof hat klar-
gestellt, dass eine 
Mängelrüge stets 
alle Ursachen für 
den Mangel er-
fasst, selbst wenn 
die angegebenen 
Symptome des 
Mangels nur an 

einigen Stellen aufgetreten sind und sich 
die Mangelrüge deshalb nur auf einen 
Teilbereich des Bauwerks beschränkt. 
Durch die Mangelrüge werden nicht nur 
Mängel (hier Risse und Abplatzungen) 
an den gerügten Bauteilen (z. B. Fenster 
im Dachgeschoss) erfasst, sondern alle 
Mängel an den Fenstern im gesamten 
Gebäude mit den gleichen Symptomen. 
Der Aufragnehmer musste auch die Kos-
ten für die Mangelbeseitigung an den 
übrigen Fenstern tragen. Dahinter steht 
der Gedanke, dass die Mängel schon 
vorhanden waren, jedoch erst später 
sichtbar wurden.

Der Aufraggeber muss bei der Man-
gelrüge nur angeben, welche Erschei-
nung er an den Fenstern festgestellt 
hat, z. B. Risse und Farbabplatzungen. 
Dies ist ausreichend für eine umfassende 
Mängelrüge.

Betriebswirtschaftliche 
Auswirkung
Betriebswirtschaftlich ist eine Zahlung 
für eine Mangelbeseitigung eine starke 
Kostenbelastung für den Betrieb. Die 
Zahlung kann nur aus dem Geld erfol-
gen, dass der Betrieb als Überschuss aus 
dem Nettoumsatz abzüglich aller Kosten 
hat. In vielen Kalkulationslehrbüchern 
wird diese Summe mit 10% Wagnis und 
Gewinn bezeichnet. Es ist ein Nettoum-
satz von 640.000,00 € notwendig, um 
allein die Kosten für die Mangelbeseiti-
gung zu erwirtschaften. 

Praxistipp:
Mangelanzeigen müssen vom Auftrag-
nehmer immer ernst genommen wer-
den. Bei Mängeln besteht eine verschul-
densunabhängige Haftung. Es kommt 
nicht darauf an, ob sich der Aufrag-
nehmer für den Mangel verantwortlich 
fühlt, sondern nur, dass Mängel vorhan-
den sind. 
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